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Hinweise zur Neuanmietung von Wohnraum 

Wir möchten Sie über die im Bereich der Stadt Bergisch Gladbach geltenden Bestim-
mungen zur Neuanmietung von Wohnraum durch nach dem AsylbLG leistungsbe-
rechtigte ukrainische Vertriebene informieren.  

Zustimmung zum Abschluss eines Mietvertrags  

Kosten der Unterkunft sind nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattungsfähig. 
Zunächst einmal obliegt es aber der Kommune, in deren Bereich sich der leistungs-
berechtigte ukrainische Vertriebene tatsächlich aufhält, eine geeignete Unterbrin-
gungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. 

Kann eine kommunale Unterbringung im Einzelfall nicht erfolgen, ist eine private 
Wohnraumanmietung möglich. Hierzu müssen Leistungsberechtigte vor Abschluss 
eines Vertrages über eine Unterkunft die Zustimmung des zuständigen örtlichen So-
zialamtes einholen, dass die Aufwendungen für die Unterkunft von dort anerkannt 
werden.  

Erforderlichkeit eines Umzugs  

Ein Umzug ist nur dann erforderlich, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer und ver-
ständlicher Grund vorliegt, dass die bisherige Unterkunft aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht länger bewohnt werden kann.  

Bitte beachten Sie, dass Sie – wenn Sie ohne die Zustimmung des örtlichen Sozial-
amtes umziehen – ggf. die entstehenden Mehrkosten (insb. eine höhere Miete, Kau-
tion, Umzugs- und Renovierungskosten) selbst aufbringen müssen!  

Angemessene Höhe der Kosten der Unterkunft  

Erstattungsfähig gegenüber dem Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG sind nur 
die notwendigen Kosten der Unterkunft. Diese sind im Regelfall geringer zu bemes-
sen als die angemessenen Kosten der Unterkunft des SGB II/SGB XII. Private Miet-
verträge unterliegen daher im Hinblick auf die Notwendigkeit der Kosten der Unter-
kunft einem strengen Prüfungsmaßstab.  

Aufwendungen für eine Unterkunft sind grundsätzlich angemessen, wenn sie unter-
halb der für die jeweilige Stadt/Gemeinde als angemessen geltenden Mietobergren-
zen liegen. Dabei ist zwischen der Höhe der „Brutto-Kaltmiete“ (Grundmiete zzgl. 
„kalte Nebenkosten“) und den Heizkosten zu unterscheiden. Für beide Kostenarten 
gelten die jeweiligen Höchstgrenzen. Für Sie als Mieter/in bedeutet dies, dass bei ei-
ner Neuanmietung beide Höchstgrenzen unterschritten werden müssen. Beide Kos-
tenarten werden getrennt berechnet und können nicht gegeneinander aufgerechnet 
werden. Über die Höchstgrenzen hinausgehende Kosten können im Regelfall nicht 
anerkannt werden.  

  



 
 

Die Werte, wonach im Rheinisch-Bergischen Kreis eine „Brutto-Kaltmiete“ grundsätz-
lich noch angemessen ist, können der Anlage 1 entnommen werden.  

Die Angemessenheit der Heizkosten hingegen beurteilt sich nach dem bundesweiten 
Heizspiegel. Die entsprechenden Werte werden in den Anlage 2 und 3 wiedergege-
ben, wobei je nach Gebäudegröße, Brennstoffart und der Art der Warmwasseraufbe-
reitung zu unterscheiden ist. Ist Ihre Heizkostenart in der Anlage nicht aufgeführt, 
nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem örtlichen Sozialamt.  

Bei einer dezentralen Aufbereitung des Warmwassers verwenden Sie die Anlage 2. 
Sofern die Aufbereitung über die zentrale Heizungsanlage erfolgt die Anlage 3.  

Wir raten Ihnen, dass die von Ihnen eingeholten Mietangebote die in den Anlagen 
festgelegten Höchstgrenzen nicht voll ausschöpfen, denn: 

- Das Sozialamt kann seine Zustimmung zu einem geplanten Umzug auch dann 
verweigern, wenn die in einem Mietangebot veranschlagten Unterkunftskosten 
zwar der Höhe nach noch angemessen wären, die Abschläge auf die Heiz- 
und Nebenkosten aber erkennbar zu niedrig bemessen wurden. Ist in solchen 
Fällen nach allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten, dass  
 
die Heiz- und Nebenkosten nach dem ersten Abrechnungszeitraum so weit 
ansteigen, dass die Aufwendungen dann insgesamt nicht mehr angemessen 
wären, kann eine Zustimmung zu dem beabsichtigten Umzug nicht erteilt wer-
den. 
 

- Auch beim Umzug in eine zunächst angemessene Wohnung werden Unter-
kunfts- und Heizkosten nicht in tatsächlicher Höhe erbracht, wenn die Werte 
des tatsächlichen Verbrauchs später über diese Höchstgrenze steigen. Bereits 
nach kurzer Frist müssten Sie für solche Mehrkosten (z.B. aus einer Mieterhö-
hung oder Nebenkostenabrechnung) dann selbst aufkommen. 

 

Hinweis 

Die Internetseite des Jobcenters Rhein-Berg (https://www.jobcenter-rhein-berg.de) 
beinhaltet eine Orientierungshilfe zur Berechnung den angemessenen Kosten der 
Unterkunft. 

Diese Orientierungshilfe kann Ihnen helfen bei der Prüfung, ob bei einer geplanten 
Neuanmietung die Kosten der Unterkunft als angemessen gelten können. 

Bitte beachten Sie, dass das Berechnungsergebnis unverbindlich ist und hieraus 
keine Rechtsansprüche entstehen. Sprechen Sie vor einer Neuanmietung in jedem 
Fall erst im Sozialamt der Stadt Bergisch Gladbach vor. 

 

 

Ihre Stadt Bergisch Gladbach 

https://www.jobcenter-rhein-berg.de/


 

 



 



 

 


